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Patentprüfung.
Im Laufe des Monats April nächsthin wird eine Prüfung

zur Patentirung von solchen Lehramtskandidaten abgehalten wer-
den, welche ihre Bildung nicht in einem der deutschen Seminarien des

Kantons Bern erHaften haben.
Bewerber und Bewerberinnen sind eingeladen, sich bis Ende

März nächsthin bei der Erziehungsdirektion schriftlich anzumelden.

Der Anmeldung sind folgende Ausweisschriften beizulegen:

1) Ein Taufschein;
2) ein Heim ath schein oder eine andere gleichbedeutende Ausweis-

schrist;
3) kurzer Bericht und Zeugnisse über den genossenen Un-

terricht;
4) ein S i t t e n z e u g niß (von kompetenter Behörde) ;

5) ein Zeugniß der Ortsschulkommission und des Schul-
inspektors, falls der Bewerber bereits als provisorischer Lehrer

angestellt war.
Nichtschweizer haben neben der Erfüllung der in §. 4 des Ge-

Wertgesetzes vorgeschriebenen Bedingung noch zu bescheinigen, daß sie

in einer schweizerischen Bildungsaustalt ihre Berufsbildung erhalten,
oder wo dieses nicht der Fall, daß sie wenigstens drei Jahre in der

Schweiz niedergelassen sind.

In Betreff der speziellen Bedingungen zur Zulassung wird auf
das Prüfungsreglement vom 26. Mai 1862 verwiesen.

Zeit und Ort der Prüfung wird später jedem angeschriebenen

Bewerber mitgetheilt werden.

Bern, den 26. Februar 1863.
Namens der Erziehungsdirektion,

der Sekretär:

Ferd. Hüfelen.

Der Direktor der Erziehung des Kantons Bern,
in Erwägung, daß 8- 14 des Gesetzes vom 28. März 1866,

betreffend die Lehrerbildungsanstalten, alljährliche Wiederholungs- und
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